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Eingriff
in die Meinungsfreiheit

Zu Recht werden die völkerrechtliche
Verbindlichkeit der IGV und die Un-
berechenbarkeit der Bedeutung für die
Schweiz hervorgehoben («Die Folgen
desWHO-Abkommens sind schwer ab-
zuschätzen», NZZ 6. 3. 25). Die Beden-
ken spielt die Vertreterin des BAG her-
unter, wonach es sich bei der Revision
nur um technischeAnpassungen von ge-
ringer Tragweite handle.

Der Machtzuwachs der WHO liegt
darin, dass ihr Generaldirektor als Stei-
gerung der gesundheitlichen Notlage
von internationaler Tragweite eine neu
und wenig präzis formulierte pandemi-
sche Notlage bereits bei einem geringen
Risiko ausrufen kann, auch gegen den
Rat seiner Experten und frei von Über-
prüfbarkeit und Verantwortlichkeit.

Dass Empfehlungen der WHO die
Schweiz binden, war bereits in der Ver-
gangenheit gelebte Praxis. Der Bun-
desrat hat wiederholt betont, dass er
nicht frei von den Vorgaben der WHO
entscheiden könne, so etwa bezüglich
der Beurteilung einer Notlage oder
der Definition von Covid-Toten. Dazu
braucht es keine expliziten Sanktionen,
es genügt politischer Druck.

Die zunächst vorgesehene Bekämp-
fung von Fehl- und Desinformation
wurde in der Endfassung nur scheinbar
entschärft. Dabei geht es um die Be-
kämpfung von sogenannter Infodemie
gemäss der Definition der WHO. Ihr
allein soll die Deutungshoheit über rich-
tig oder falsch in der öffentlichen Ge-
sundheit zukommen. Dies ist ein Ein-
griff in die Meinungsfreiheit.

Der neue Finanzierungsmechanis-
mus betrifft sodann auch die Erschlies-
sung neuer und zusätzlicher Finanzie-
rungsmittel zur wirksamen Umsetzung
dieser Vorschriften, unter Aufsicht und
Führung der WHO mit Rechenschafts-
pflicht. Dass der Schweiz aus dieser –
völkerrechtlich verbindlichen – Bestim-
mung keine zusätzlichen Kosten er-
wachsen sollen, dürfte Illusion sein.

Es wäre verantwortungslos, vom
Recht auf Ablehnung (Opting-out) kei-
nen Gebrauch zu machen, solange be-
deutsame Fragen betreffend Freiheits-
rechte, Finanzierung und Unabhängig-
keit von derWHO ungeklärt sind.

Jürg Vollenweider, ehem. Leitender
Staatsanwalt

«Die ratlose
Grossmacht»

Eric Gujer stellt das Völkerrecht als
idealistische und irrealeWunschvorstel-
lung der realistischen Machtpolitik ent-
gegen und warnt davor, auf Ersteres zu
setzen und Letzteres zu vernachlässigen
(NZZ 1. 3. 25).

Diese Sichtweise desVölkerrechts ist
verbreitet, stammt aber von Personen,
die keine Fachkenntnisse haben. Das
Völkerrecht ist keine griechische Göt-
tin, die in lichter Abgeschiedenheit den
frommen Wunsch einhaucht, die Welt

nach dem Recht zu trimmen und die
Macht zu verdrängen.

Nach realistischem Verständnis ist
das Völkerrecht Teil der Machtpoli-
tik: Es gibt rechtliche Aspekte in allen
machtpolitischen Unterfangen, seien
dies Verhandlungen, Verträge oder
Krieg, und die Staaten wissen um diese
Untrennbarkeit.

Gujer verlangt auch zu Recht, die
Ukraine zu unterstützen. Was soll das
anderes sein als die völkerrechtliche
Vorgabe, die Selbstverteidigung gegen
die Aggression zu unterstützen? Seine
Forderung läuft also gerade auf die
Respektierung des Völkerrechts hinaus.
Differenzierung täte hier not.

Prof. Robert Kolb, Universität Genf

«Keine Konferenz
zu Palästina in Genf»

Die Schweiz ist Depositarstaat von 79
völkerrechtlichen Verträgen, einer da-
von ist das Kriegsvölkerrecht. Die Nah-
ostkonferenz hätte das Kriegsvölker-
recht beleben sollen, nun wird sie abge-
sagt (NZZ 7. 3. 25).

Der Bundesrat handelt duckmäuse-
risch und steht auch sonst den sich ab-
zeichnenden politischen Veränderun-
gen völlig ratlos gegenüber. Er muss
sich jetzt auf die lange humanitäre Tra-
dition der Schweiz stützen und das Rad
nicht neu erfinden. Inmitten vonMacht-
blöcken, die massiv aufrüsten, braucht es
den Neutralen.

Für die Schweiz gibt es nur einen
Weg, weiterhin ihre Neutralität in den
Dienst ihrer humanitären Tradition zu
stellen. Die Schweiz ist eine Willens-
nation, und ohne die jahrhunderte-
lange Tradition der gewaltlosen Kon-
fliktlösungen gäbe es die Schweiz nicht
mehr. Parteien an einen Tisch bringen
und auf Augenhöhe Lösungen erarbei-
ten, das ist die DNA der Schweiz.

Auch durch die lange Tradition der
Guten Dienste ist die Schweiz wie
kaum ein anderes Land geeignet, neu-
trale, geschulte Vermittler zu stellen.
Die unschätzbare Arbeit des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes seit 1863 ist
einzigartig.

Marianne Bürkli, Bronschhofen

«Wir brauchen
Zuwanderer»

Als Lösung aller demografischen und
wirtschaftlichen Probleme wird die Zu-
wanderung vorgeschlagen und gleich-
zeitig auf die Leerung der Randregionen
hingewiesen (NZZ 5. 3. 25). Volkswirt-
schaftlich ist die Einwanderung schon
längst zum Verlustgeschäft geworden –
nicht nur wegen der stagnierendenWirt-
schaftsleistung pro Einwohner.

Selbst eine geregelte Migration lebt
von der Schwächung anderer Volks-
wirtschaften, in die jährlich Milliarden
von Entwicklungs- und Strukturhilfe ge-
pumpt werden müssen.

Wie die Autoren zu Recht aufzeigen,
bricht die Infrastruktur in den entvöl-
kerten Regionen zusammen. Fehlende
Infrastruktur und fehlende Perspekti-
ven sowie der lokale Mangel an Fach-
kräften werden aber den Druck der un-
erwünschtenMigration massiv erhöhen;
egal ob aus Süd- und Osteuropa oder
aus Afrika.

Die demografische Entwicklung ist
unser Problem, das wir selbst lösen müs-
sen, mit längerer Arbeitszeit und höhe-
ren Pensen. Solange die Wirtschaft sich
weigert,Vollzeitstellen mit voller Sozial-
versicherungsdeckung (sprich maxi-
male AHV- und PK-Beiträge) anzubie-
ten, und das Risiko von Arbeitsspitzen,
Krankheits- und Ferienabwesenheiten
den Teilzeitangestellten überträgt, die
nämlich so flexibel arbeiten müssen, dass
sie keine zweite Arbeitsstelle besetzen
können, braucht es keine Zuwanderung.

Schon heute bezieht jeder achte
Altersrentner Ergänzungsleistungen.
Viele der heutigen Teilzeitangestell-
ten werden bei der Pensionierung noch
weniger Rente erhalten als die heuti-
gen Altersrentner, während «die Wirt-
schaft» sich aus dem Ausland die an-
geblich dringend benötigten Fachkräfte
holt, denen wiederum Beitragsjahre
und Rentenkapital für eine existenz-
sichernde Rente in der Schweiz fehlen
werden und die ihre Herkunftsländer
weiter schwächen und politisch und
wirtschaftlich destabilisieren.

Ronald Iff, Sissach

«Selbst
ist der Lehrling»

Auch ein Grossneffe von mir wird im
Sommer seine Lehre im Strassenbau be-
ginnen (NZZ 28. 2. 25).

Es ist erfreulich, dass es noch Lehr-
linge im Strassenbau gibt. Eine harte
Arbeit bei jedem Wetter. Denn trotz
Verbannung der Autos in den Städten
brauchen wir Strassen undWege für die
Zustellung von Waren, öV, Velos, Fuss-
gänger sowie Leitungsbau. Grosser
Dank gilt ihnen und denAusbildenden.

Ursula Riethmüller, Kilchberg

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten umVerständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
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schriften werden bei derAuswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor,Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse desAbsenders
versehen sein.
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Harmonisierung
in der Sozialhilfe
Gastkommentar
von ANDREAS HEDIGER und TOBIAS HOBI

Die Sozialhilfe ist das unterste Netz im Sozialsystem der Schweiz.
Sozialhilfe erhält erst, wer nicht über ausreichend eigene Mittel
verfügt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Rund ein Drit-
tel aller Sozialhilfebezüger in der Schweiz sind Kinder.Gerade mit
Blick auf die Kinder sind die Leistungen der Sozialhilfe heute zu
tief bemessen. Dies zeigt eine jüngst von der Konferenz der kan-
tonalen Sozialdirektoren und -direktorinnen (SODK), der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) und der Städteinitiative
Sozialpolitik inAuftrag gegebene Studie. SODK,Skos und Städte-
initiative haben beschlossen, die vorgeschlagenenMassnahmen zu
prüfen und Reformen einzuleiten, um die wirtschaftliche Situation
von Kindern in der Sozialhilfe zu verbessern.

Dass dies zu höheren Kosten in der Sozialhilfe führen wird, ist
den Regierungs- und Stadträtinnen bewusst. Sie gewichten jedoch
die Umsetzung der Kinderrechte und dasWohl der Kinder höher
und geben zudem zu bedenken, dass es störend ist, wenn die Aus-
richtung von situationsbedingten Leistungen von Gemeinde zu
Gemeinde stark variiert. Eine weitere Studie gelangte unlängst
ebenfalls zu der Erkenntnis, dass der Vollzug der Sozialhilfe teil-
weise einem Flickenteppich gleicht und sich Arm-Sein, ohne Vor-
liegen eines sachlichen Grundes, von Gemeinde zu Gemeinde
unterscheiden kann. In der Praxis zeigt sich dies etwa darin, dass
in einer Gemeinde dieWohnbedürfnisse von Kindern adäquat be-

rücksichtigt werden,während in der Hausordnung einer Notunter-
kunft einer anderen Gemeinde, in der eine alleinerziehende Mut-
ter mit ihren beiden minderjährigen Kindern wohnte, zu lesen war:
«DieWäsche wird von Hand in der Badewanne gereinigt.»

Die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV helfen, wenn Ren-
ten und das Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht de-
cken. Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen verfolgen also das glei-
che Ziel, das Existenzminimum zu sichern. Folglich waren auch
ihre Leistungen ursprünglich gleich hoch.Laut Botschaft des Bun-
desrates zur Einführung der Ergänzungsleistungen von 1964 sollte
die Höhe der Ergänzungsleistungen ungefähr demMittel der kan-
tonalen Sozialhilfeleistungen entsprechen.

Mittlerweile sieht die Situation deutlich anders aus.Gehen wir
von einem armutsbetroffenen Paar mit zwei Kindern imAlter von
12 und 13 Jahren im Kanton Aargau aus: Nach dem Ergänzungs-
leistungsgesetz steht der Familie im Jahr 2024 ein 93 Prozent höhe-
rer Grundbedarf zu, als er von der Sozialhilfe ausgerichtet wird.
Zusätzlich ist der von den Ergänzungsleistungen imVergleich zur
Sozialhilfe übernommenemaximaleMietzins durchschnittlich um
30 Prozent höher. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass der
Familie monatlich für Grundbedarf und Wohnung 6214 Franken
an Ergänzungsleistungen zustehen, an Sozialhilfe dagegen ledig-
lich 3715 Franken. Die jährliche Differenz von rund 30 000 Fran-
ken ist massiv und lässt sich sachlich nicht rechtfertigen. Auch
die in der Sozialhilfe im Gegensatz zu den Ergänzungsleistun-
gen ausgerichteten situationsbedingten Leistungen gleichen die-
sen Unterschied nicht aus.

Die im Vergleich zu den Ergänzungsleistungen massiv tiefe-
ren Sozialhilfeleistungen, die sich zudem – einem Flickenteppich
gleich – vonGemeinde zu Gemeinde erheblich unterscheiden kön-
nen, sind gerade mit Blick auf armutsbetroffene Kinder unhaltbar.
Es ist deshalb dringend eine weitergehende Harmonisierung und
Erhöhung der Sozialhilfeleistungen angezeigt.

Andreas Hediger ist Geschäftsführer, Tobias Hobi ist Rechtsberater bei
der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) in Zürich.

Die Leistungen der Sozialhilfe
sind zu tief bemessen, gerade auch
im Hinblick auf das Kindswohl.
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Schaffst du noch, oder
generiert die KI schon?
Chat-GPT, Midjourney, Dall-E 3, Github Copilot oder
Soundraw: Wenn Maschinen lernen, zu programmieren,
Bilder zu malen, Texte zu verfassen oder Lieder zu komponieren,
beutetet das noch nicht, dass das Urheberrecht an seine
Grenzen stösst. Gastkommentar von Noëmie Beck-Schär

Der technologische Fortschritt hat zwar stets zu
Unsicherheiten im Urheberrecht geführt, diese
wurden aber immer wieder behoben. Der Buch-
druck führte mit dem «Statute of Anne» von 1710
in England zum weltweit ersten modernen Ur-
heberrechtsgesetz. Spätere Beispiele für technolo-
gische Erfindungen mit urheberrechtlicher Rele-
vanz sind die Fotografie,Tonträger oder Computer-
programme.Auch KI schien sich in diese Reihe von
Beispielen einzugliedern. Doch dann kam «genera-
tive artificial intelligence» (Gen AI) – und die (Ur-
heberrechts-)Welt steht kopf.

Die künstliche «Schöpfung»

Die moderne Geschichte der KI begann im Jahr
1956 mit dem Antrag auf Förderung des Dartmouth
Summer Research Project on Artificial Intelligence.
In dieser Ära bewegte sich die KI noch in der Welt
der Vorhersagen und Klassifikationen. Doch dann
kam die Evolution – oder war es eine Revolu-
tion? Gen AI gehört zwar auch in den Bereich des
maschinellen Lernens als Subdisziplin der KI. Im
Gegensatz zu «Prä-Gen-AI» handelt es sich jedoch
um Machine-Learning-Modelle, die trainiert wer-
den, um neue Daten zu generieren.

Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von
Texten, Bildern,Audio,Video bis hin zu Computer-
Code und mehr.Was die urheberrechtliche Schutz-
fähigkeit betrifft, stellt sich hier somit die Frage:
Schaffst du noch, oder generiert die KI schon? So
wurde Ende letzten Jahres bei einer Auktion des
Londoner Auktionshauses Sotheby’s das Porträt
des britischen Mathematikers Alan Turing für den
Rekordpreis von 1,13 Millionen Franken verstei-
gert. Gemalt worden ist das Werk von einem KI-
Roboter namens Ai-Da. Wie steht es da um die
Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit?
Diese ist stets unabhängig vom Wert und Zweck
eines Werkes zu beurteilen.

Das Urheberrecht – egal, ob in der Schweiz
oder in den USA – geht davon aus, dass nur ein
Mensch ein Werk schaffen kann. Der Werkbegriff
als Anknüpfungspunkt für den Urheberrechts-
schutz ist so eng an den Menschen gebunden, dass
Maschinen keine Urheberinnen sein können und
«KI-Werke» keinen Urheberrechtsschutz genies-
sen. Allerdings ist seit langem anerkannt, dass der
Mensch bei der Werkschöpfung Werkzeuge ver-
wenden kann. So weit, so klar. Spannend wird
es – wie so oft in der Rechtswissenschaft – bei der
Frage der Abgrenzung.

Bei computergestützten Schöpfungen, etwa bei
der Verwendung von Microsoft Word zum Schrei-
ben eines Buches, bleibt der Computer ein passives
Werkzeug in der Hand des Menschen. Bei der ers-
ten Emanzipation, dem computerassistierten Schaf-
fen, führt der Mensch nicht mehr den gesamten
kreativen Schaffensprozess selbst durch, sondern
integriert bewusst ungesteuerte Elemente. Der
Mensch behält jedoch die Gesamtkontrolle über
die Werkentstehung, weshalb ein Urheberrechts-
schutz für diese Art von Schöpfungen anerkannt ist.

Bei computergenerierten Schöpfungen, bei
denen der Mensch während der Gestaltungsphase
keine hinreichende Kontrolle mehr über die Werk-

schöpfung hat, lautet nun die Gretchenfrage mit
Blick auf die urheberrechtliche Schutzfähigkeit:Wo
ist die Grenze zwischen computerassistierten und
computergenerierten Schöpfungen, bzw. wie behält
der Mensch die Kontrolle und bleibt KI Werkzeug?

Prompts allein genügen nicht

Ende Januar veröffentlichte das U.S. Copyright
Office einen zweiten Teil zum Thema «copyright-
ability» im Rahmen des «Artificial Intelligence
Report». Die mit Spannung erwartete Klärung der
Frage blieb jedoch aus. Das U.S. Copyright Office
kommt zum Schluss, dass im Einzelfall entschieden
werden müsse, ob der Mensch KI als Werkzeug ein-
gesetzt und die Schöpfung durch seine bewussten,
kreativen Entscheidungen beherrscht habe.

Dies deckt sich mit dem «policy questionnaire»
zu Gen AI und Urheberrecht der EU vom Dezem-
ber 2024, wonach nur ein signifikanter mensch-
licher Beitrag im kreativen Prozess einen urheber-
rechtlichen Schutz begründen kann. Mehr Klar-
heit sieht das U.S. Copyright Office in Bezug auf
Prompts: Diese würden nach derzeitigem Stand
kaum ausreichen, um die entstehende Schöpfung
einem Menschen als Urheber zuzuordnen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Schweiz positio-
niert. Gen AI fordert nicht nur die Juristinnen und
Juristen in der Rechtsetzung und Rechtsanwen-
dung heraus. Vielmehr ist ein interdisziplinärer
Austausch insbesondere mit Politik, Ökonomie und
Informatik gefragt: Schliesslich geht es bei Verän-
derungen durch technologischen Fortschritt immer
auch darum, Recht zu codieren, das der techni-
schen Realität entspricht, aber der Gesamtwohl-
fahrt dient. Ganz oben auf der Agenda sollte daher
die Frage stehen, ob ein Rechtsschutz überhaupt
erforderlich ist, bevor das «Wie» adressiert wird.

Noëmie Beck-Schär ist Rechtsanwältin bei der Hombur-
ger AG und promovierte zum Thema «Die Schutzfähigkeit
von Machine-Learning-Modellen – Überlegungen zur
Schnittstelle von Recht und Technologie» an der Universi-
tät Basel (gefördert durch ein Doc.CH-Stipendium des SNF).

Eigenmittel, Eigenmittel
und nochmals Eigenmittel
Immer wieder wird davor gewarnt, dass eine höhere
Kapitalisierung Banken wie der UBS Nachteile verschaffen
würde. Auf lange Frist ist das Gegenteil der Fall.
Gastkommentar von Pirmin Hotz

In der öffentlichen Diskussion besteht Konsens,
dass die einzige verbleibende Schweizer Gross-
bank international wettbewerbsfähig und stabil
aufgestellt sein soll. Eine weitere staatliche Ret-
tungsübung darf es nicht geben. Dissens besteht
hinsichtlich der geeigneten Massnahmen, um die-
ses Ziel zu erreichen.

Der Untergang der CS gibt lehrbuchmässig An-
schauungsunterricht, welche Notmassnahmen bei
einer potenziellen Schieflage der UBS nicht funk-
tionieren. Erstens erweist sich die Abwicklung
einer systemrelevanten Bank als praxisuntauglich,
weil in einem solchen Fall weltweit die Angst vor
einer Systemkrise grassiert und Druck aus dem
Ausland, insbesondere den USA, dieses Szenario
verunmöglicht. Zweitens entpuppt sich die Idee,
die zur Sanierung geschaffenen AT-1-Bonds früh-
zeitig in Eigenkapital zu wandeln, als illusorisch.
Eine Wandlung sendet verheerende Signale betref-
fend Zustand der Bank an den Kapitalmarkt – und
befördert den Untergang so erst recht.

Schöne Theorie – und die Praxis

Drittens wird auch der künftig vorgesehene Public
Liquidity Backstop nur in der Theorie funktionie-
ren, nicht aber in der Praxis. So wissen wir heute,
dass die CS im Herbst 2022, als die Krise existenz-
bedrohend wurde, freiwillig auf die Inanspruch-
nahme von Liquidität der SNB verzichtet hat.
Sobald öffentlich wird, dass eine Bank staatliche
Liquiditätshilfe in Milliardenhöhe erhält, bricht am
Markt Panik aus, die von Aktionärsaktivisten und
Hedge-Funds noch verstärkt wird.

Wer die Ursachen des Untergangs einer Bank
ergründen will, muss die Logik des zeitlichen Ab-
laufs verstehen. Zuerst führt jahrelanges Miss-
management zu notorischen Verlusten und ero-
dierendem Eigenkapital. Schleichend schwindet in
der Folge das Vertrauen nervöser Sparer, die um
ihr Geld bangen. Irgendwann bringt der berühmte

Tropfen das Fass zum Überlaufen – bei der CS war
es der Tweet eines unbekannten australischen Jour-
nalisten. Es folgt eine Panik, die in einem Bank-
Run endet. Wichtig ist die Feststellung, dass ein
Vertrauensverlust nie aus heiterem Himmel erfolgt,
sondern immer die Folge fatalen Missmanagements
ist, welches die Substanz der Bank bedrohlich an-
greift. So geschehen bei der Credit Suisse.

Die UBS verweist darauf, dass sie ihre Strate-
gie angepasst und die Risiken reduziert habe. Das
ist jedoch keine Garantie, mit der ein zukünftiger
GAU ausgeschlossen werden kann. Kelleher und
Ermotti werden ihre Plätze spätestens in ein paar
Jahren freimachen, neue Kräfte werden die Stra-
tegie der Bank überprüfen und gegebenenfalls an-
passen. Die Erfahrung zeigt, dass sich alte Feh-

ler unter neuer Führung wiederholen. Fehlent-
scheide und Missmanagement sind nur eine Frage
der Zeit. Der wirksamste Schutz, um die damit ein-
hergehenden Risiken abzufedern, ist eine hohe
Eigenkapitalquote.

Ein tüchtiges «Swiss Finish»

Die UBS verfügt derzeit über ein ungewichtetes
Eigenkapital von 4,7 Prozent der Bilanzsumme.
Das neue Regelwerk «Basel III» verlangt von der
Bank zusätzliches Kapital von rund 19 Milliarden
Dollar, wodurch die Quote auf 5,9 Prozent stei-
gen wird. Bundesrätin Karin Keller-Sutter fordert
weitere 15 bis 25 Milliarden, was die harte Eigen-
kapitalquote auf 6,9 bis 7,6 Prozent ansteigen liesse.

Es ist zu bezweifeln, dass das reichen wird. So ist
die CS in einer konjunkturell fast wolkenlosen
Phase untergegangen.

Renommierte Wissenschafter wie Anat Admati,
Martin Hellwig und der Nobelpreisträger Simon
Johnson setzen sich seit vielen Jahren für ein hartes
Eigenkapital von 15 bis 20 Prozent ein – das Zwei-
bis Dreifache dessen, was der Bundesrat will. Ein
«Swiss Finish» ist aus Sicht der Steuerzahler allein
deshalb nötig, weil die Bilanzsumme der UBS die
doppelte Höhe des schweizerischen Inlandprodukts
erreicht. JP Morgan, die grösste Bank der Verei-
nigten Staaten von Amerika, repräsentiert gerade
einmal 14 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Die
Option eines Wegzugs der UBS ins Ausland wäre
bedauerlich, ist aber einzig Sache der Aktionäre.

Die UBS weist warnend darauf hin, dass höhere
Eigenkapitalerfordernisse ihre Wettbewerbsfähig-
keit einschränken und die Kreditzinsen ihrer Kun-
den verteuern würden. Dieser von Bankern gebets-
mühlenartig verkündeten These ist zu widerspre-
chen. Wie der Untergang der CS belegt, ist auf die
lange Frist das Gegenteil der Fall. Ein tiefes Eigen-
kapital führt dazu, dass sich die Bank im Krisenfall
nur zu horrenden Zinsen oder gar nicht mehr re-
finanzieren kann, so dass ihr Geschäft zum Nach-
teil ihrer Aktionäre und Kunden unrentabel wird.
Tiefe Eigenmittel befördern zudem eine fragwür-
dige Bonus- und Risikokultur der Manager, die vor
allem Hasardeure als Aktionäre anlockt.

Um das potenzielle Risiko eines Bankrotts zu
minimieren, ist eine markant höhere Kapitalisie-
rung der über eine implizite Staatsgarantie ver-
fügenden UBS alternativlos. Sie verbessert ihre Re-
finanzierungskonditionen, Wettbewerbsfähigkeit
und Widerstandskraft. Davon profitieren nicht nur
die Schweizer Steuerzahler, sondern auch die Kun-
den und langfristig denkende Aktionäre der Bank.
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Es geht um die Frage,
wo die Grenze zwischen
computerassistierten
und computergenerierten
Schöpfungen ist.


